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N A C H R U F 
 

Der Landkreis Cham trauert um 
 

Herrn Anton Berg 
 

Herr Berg war von 1978 bis 2001 als Mitarbeiter am Kreisbauhof Roding beschäftigt. Die ihm 
übertragenen Aufgaben erfüllte er stets mit Verlässlichkeit und großem Fleiß. Bei Kollegen 
und Vorgesetzten war er gleichermaßen geschätzt und anerkannt. Zwei Wahlperioden gehörte 
er dem Personalrat an. 
Unsere tiefempfundene Anteilnahme gilt den trauernden Angehörigen. Wir werden ihm stets 
ein ehrendes Gedenken bewahren.  
 

Cham, im Juli 2023 
 

Franz Löffler Corinna Kurnoth 
Landrat und Bezirkstagspräsident Personalratsvorsitzende 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Dienstag, 25.07.2023, 14:00 Uhr beginnt im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Cham, 
Rachelstr. 6, 93413 Cham, die 11. Sitzung des Werkausschusses Digitale Infrastruktur. 
 

Tagesordnung 
 

I. Öffentliche Sitzung: 
1 Aktueller Situationsbericht 
2 Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
3 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 

Cham, 18. Juli 2023 Landkreis Cham 
 Franz Löffler, Landrat 
 
 

_______________ 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Freitag, 28.07.2023, 09:00 Uhr beginnt im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Cham, Ra-
chelstr. 6, 93413 Cham, die 12. Sitzung des Kreistages. 
 

Tagesordnung 
 

I. Öffentliche Sitzung: 
1 Beschlussfassung Integriertes Klimaschutzkonzept 
2 Nachtrag im Nahverkehrsplan 
3 Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung Oberer Bayerischer Wald 
4 Änderung der Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben und Befugnisse zur 

Verhandlung und Vereinbarung von Entgelten für ambulante Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (ReKo ambulant) vom 7./18./21./28. Januar und 1. Februar 2021 

5 Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald; 
Genehmigung der Ergänzung der Verbandssatzung anl. der Gründung einer Ausbildungs-
stätte für Wassermeister 

6 Jahresabschluss 2021 des Landkreises Cham; 
Beschlussfassung über die Feststellung und Entlastung gemäß Art. 88 Abs. 3 LKrO 

7 Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur 
8 Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes der Kreiswerke Cham 
9 Festsetzung eines Kreiszuschusses zur Förderung des Konzerthauses Blaibach an die 

Kulturwald gGmbH 
10 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 

Cham, 18. Juli 2023 Landkreis Cham 
 Franz Löffler, Landrat 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Chamer Gruppe Sitz 
Cham (Landkreis Cham) für das Wirtschaftsjahr 2023 
 

I. 
Aufgrund der §§ 16 ff der Verbandssatzung vom 05.09.2011 (RABl. S. 182) und Art. 40 ff des Ge-
setzes über die Kommunale Zusammenarbeit – KommZG – in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Chamer 
Gruppe folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird hiermit festgesetzt, er schließt im 
Erfolgsplan 
mit Erträgen von 3.249.500 € 
und Aufwendungen von 3.213.500 € 
und im Vermögensplan 
mit Einnahmen und Ausgaben von 1.252.000 € ab. 

§ 2 
Die Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2023 nicht erforderlich. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan wird auf 150.000 € festgesetzt. 

§ 5 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 

II. 
Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.06.2023             
(Az. ROP-SG12-1512.2-13-10-1) festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile enthält. 

III. 
Der Wirtschaftsplan 2023 liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Chamer Gruppe, Janahofer Straße 3, 93413 Cham, während der allgemei-
nen Dienststunden zur Einsichtnahme auf. 
 

Cham, den 11.07.2023 Zweckverband zur Wasserversorgung 
 der Chamer Gruppe 
 Sepp Marchl 
 Verbandsvorsitzender 
 
 


